
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschuss   

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: On
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 07.12.2023
	Beschlussvorlage: Die Umsetzung der europäischen Vorgaben der Mehrwertsteuerrichtlinie und die Vorgaben des § 2b UStG ab 01.01.2025 erfordern eine Umstellungsberatung durch eine Steuerberatungskanzlei im Jahr 2024.Dazu wurden 4 Steuerberatungsunternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Folgende 4 Angebote sind eingegangen:                                                                                -  Schüllermann SWS                        Honorar     35.462 € (variabel)-  Terpitz Bast Ronneberger            Honorar     25.704 € (fix)-  BDO Concunia                                Honorar     43.435 € (fix)-  B&P Steuerberatung                     Honorar     31.416 € (variabel)Die Verwaltung schlägt vor, die Steuerberatungsgesellschaft Terpitz Bast Ronneberger aus Leipzig mit der Umstellungsberatung im Jahr 2024 zu beauftragen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 18.12.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-70
	Beschlusstext: eine Verpflichtungsermächtigung für eine Umstellungsberatung durch eine Steuerberatungskanzlei in Höhe von 25.704 €  zu genehmigen, die im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2024 aufgenommen wird.  Dem Angebot liegt ein Pauschalhonorar in dieser Höhe zugrunde. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Beratungsmandat mit Terpitz Bast Ronneberger abzuschließen.
	Herr/Frau: [Frau Rensmann]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beauftragung Steuerberatungsleistung zur Umsetzung des StÄndG 2015 betreffend §2b UStG
	Verfasser: [Kämmerei]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 11130100; 12001
	Sachkonto: 44310050
	Finanzverwaltung: On
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


